
Gegenüberstellung Friedhofsatzung 

Aktuelle Fassung Vorgesehene Fassung Erläuterung 

 

Aufgrund von § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- 
und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz - BestG 
NRW), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Juli 
2014 (GV NRW S. 405) und § 7 der 
Gemeindeordnung NRW in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 
666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler 
Gesamtabschlüsse und zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25. Juni 
2015 (GV. NRW. 2015 S. 496), hat der Rat der 
Stadt Hennef (Sieg) am 30.11.2015 folgende 
Friedhofssatzung beschlossen:  
 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666), zuletzt geändert durch Artikel 15 
des Gesetzes vom 23. Januar 2018 
(GV.NRW.S.90) und des § 4 des Gesetzes über 
das Friedhofs- und Bestattungswesen 
(Bestattungsgesetz – BestG NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. Juni 2003 
(GV.NRW.S.313), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 9. Juli 2014 (GV.NRW. S.405) hat der Rat der 
Stadt Hennef (Sieg) in seiner Sitzung am ………. 
folgende Friedhofssatzung beschlossen: 
 

 
 

 
Aufgrund der Neufassung der Satzung war eine 
Aktualisierung erforderlich.  

II. Ordnungsvorschriften  

§ 5 
Öffnungszeiten 
(1) Die Friedhöfe sind, soweit an den 
Friedhofseingängen keine gesonderten Zeiten 
bekannt gemacht sind, nur tagsüber (vom 
Sonnenaufgang bis zum Einbruch der Dunkelheit) 
für den Besuch geöffnet.  
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem 
Anlass das Betreten eines Friedhofes oder 
einzelner Friedhofsteile vorübergehend 
untersagen. 

§ 5 
Öffnungszeiten 
(1) Die Friedhöfe sind, soweit an den 
Friedhofseingängen keine gesonderten Zeiten 
bekannt gemacht sind, nur tagsüber (vom 
Sonnenaufgang bis zum Einbruch der Dunkelheit) 
für den Besuch geöffnet.  
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem 
Anlass das Betreten eines Friedhofes oder 
einzelner Friedhofsteile vorübergehend 
untersagen. Bei stürmischem Wind, Sturm, Ge- 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Text wurde erweitert.  



witter, Schneebruchgefahr o.ä. ist das Betreten 
der Friedhöfe nicht erlaubt. 

§ 6 
Verhalten auf dem Friedhof 
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde 
des Ortes entsprechend zu verhalten. Die 
Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu 
befolgen. 
 
(2) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht 
gestattet, 
a) die Wege mit Fahrzeugen oder 
 Rollschuhen/Rollerblades/Skateboards 
 aller Art, ausgenommen Kinderwagen und 
 Rollstühle sowie Fahrzeuge der 
 Friedhofsverwaltung und der für den 
 Friedhof zugelassenen 
 Gewerbetreibenden, zu befahren, 
b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste 
 anzubieten oder diesbezüglich zu werben, 
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe 
 einer Bestattung störende Arbeiten 
 auszuführen, 
d) ohne schriftlichen Auftrag eines 
 Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der 
 Friedhofsverwaltung gewerbsmäßig zu 
 fotografieren, 
e) Druckschriften zu verteilen, 
 ausgenommen Drucksachen, die im 
 Rahmen der Bestattungsfeier notwendig 
 und üblich sind, 
f) den Friedhof und seine Einrichtungen, 
 Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen 

§ 6 
Verhalten auf dem Friedhof 
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde 
des Ortes entsprechend zu verhalten. Die 
Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu 
befolgen. 
 
(2) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht 
gestattet, 
a) die Wege mit Fahrzeugen oder 
 Rollschuhen/Rollerblades/Skateboards 
 aller Art, ausgenommen Kinderwagen und 
 Rollstühle sowie Fahrzeuge der 
 Friedhofsverwaltung und der für den 
 Friedhof zugelassenen 
 Gewerbetreibenden, zu befahren, 
b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste 
 anzubieten oder diesbezüglich zu werben, 
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe 
 einer Bestattung störende Arbeiten 
 auszuführen, 
d) ohne schriftlichen Auftrag eines 
 Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der 
 Friedhofsverwaltung gewerbsmäßig zu 
 fotografieren, 
e) Druckschriften zu verteilen, 
 ausgenommen Drucksachen, die im 
 Rahmen der Bestattungsfeier notwendig 
 und üblich sind, 
f) den Friedhof und seine Einrichtungen, 
 Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen 

 
 
 
 
 
 
 
Die Buchstabenreihenfolge wurde verändert. 
Der Text in i) wurde aufgrund aktueller Ereignisse 
erweitert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 oder zu beschädigen sowie Rasenflächen 
 und Grabstätten unberechtigt zu betreten, 
g) Abfälle außerhalb der dafür bestimmten 
 Stellen abzulagern, 
h) zu lärmen oder zu lagern, 
i) Tiere mitzubringen, ausgenommen 
 Blindenhunde, 
j)  Abfälle, die nicht im Rahmen von 
 Grabpflege und Bestattungen entstanden 
 sind, insbesondere Gartenabfälle oder 
 Bodenaushub, auf die Friedhöfe 
 mitzunehmen oder abzulagern. 
 
 
 
(3) Kinder unter 10 Jahren dürfen die Friedhöfe 
nur in Begleitung Erwachsener betreten. 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen 
zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes 
und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 
(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer 
Bestattung zusammenhängende Veranstaltungen 
bedürfen der Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung; sie sind spätestens 14 Tage 
vorher anzumelden. 

 oder zu beschädigen sowie Rasenflächen 
 und Grabstätten unberechtigt zu betreten, 
g) zu lärmen oder zu lagern, 
h) Tiere mitzubringen, ausgenommen 
 Blindenhunde, 
i)            Abfälle, Schutt o.ä., die auf dem Friedhof   
              entstanden sind, außerhalb der dafür  
              bestimmten Stellen sowie auf städtischen  
              Ablageplätzen abzuladen, 
j)  Abfälle, die nicht im Rahmen von 
 Grabpflege und Bestattungen entstanden 
 sind, insbesondere Gartenabfälle oder 
 Bodenaushub, auf die Friedhöfe 
 mitzunehmen oder abzulagern. 
 
(3) Kinder unter 10 Jahren dürfen die Friedhöfe 
nur in Begleitung Erwachsener betreten. 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen 
zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes 
und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 
(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer 
Bestattung zusammenhängende Veranstaltungen 
bedürfen der Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung; sie sind spätestens 14 Tage 
vorher anzumelden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7 
Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 
(1) Gewerbetreibende aus deren Tätigkeit eine 
Gefährdung für die öffentliche Sicherheit und 
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Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 
(1) Gewerbetreibende aus deren Tätigkeit eine 
Gefährdung für die öffentliche Sicherheit und 

 
 
 
 
 



Ordnung ausgehen kann, insbesondere 
Steinmetze und Bildhauer, benötigen für ihre 
gewerbliche Tätigkeit auf den Friedhöfen der 
vorherigen Zulassung durch die 
Friedhofsverwaltung. Andere Gewerbetreibende 
müssen ihre Tätigkeit auf dem Friedhof der 
Friedhofsverwaltung anzeigen. 
 
(2) Auf ihren Antrag hin werden die in Abs. 1 Satz 
1 genannten Gewerbetreibende zugelassen, die  
 
a) in fachlicher, betrieblicher und 
 persönlicher Hinsicht zuverlässig sind und 
 
b) ihre Eintragung in die Handwerksrolle bzw 
 (bei Antragstellern des handwerks-
 ähnlichen Gewerbes) ihre Eintragung in 
 das Verzeichnis gem. § 19 Handwerks-
 ordnung nachweisen oder die selbst oder 
 deren fachliche Vertreter die Meister-
 prüfung abgelegt haben oder die über 
 eine vergleichbare Qualifikation verfügen 
 oder die für die Tätigkeit erforderliche 
 Sachkunde besitzen. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung hat die Zulassung 
davon abhängig zu machen, dass der Antragsteller 
einen für die Ausführung seiner Tätigkeit 
ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz 
oder eine aufgrund ihrer Zweckbestimmung im 
Wesentlichen vergleichbare Sicherheit oder 
gleichwertige Vorkehrung nachweist. 
 

Ordnung ausgehen kann, insbesondere 
Steinmetze und Bildhauer, benötigen für ihre 
gewerbliche Tätigkeit auf den Friedhöfen der 
vorherigen Zulassung durch die 
Friedhofsverwaltung. Andere Gewerbetreibende 
müssen ihre Tätigkeit auf dem Friedhof der 
Friedhofsverwaltung anzeigen. 
 
(2) Auf ihren Antrag hin werden die in Abs. 1 Satz 
1 genannten Gewerbetreibende zugelassen, die  
 
a) in fachlicher, betrieblicher und 
 persönlicher Hinsicht zuverlässig sind und 
 
b) ihre Eintragung in die Handwerksrolle bzw. 
 (bei Antragstellern des handwerks-
 ähnlichen Gewerbes) ihre Eintragung in 
 das Verzeichnis gem. § 19 Handwerks-
 ordnung nachweisen oder die selbst oder 
 deren fachliche Vertreter die Meister-
 prüfung abgelegt haben oder die über 
 eine vergleichbare Qualifikation verfügen 
 oder die für die Tätigkeit erforderliche 
 Sachkunde besitzen. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung hat die Zulassung 
davon abhängig zu machen, dass der Antragsteller 
einen für die Ausführung seiner Tätigkeit 
ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz 
oder eine aufgrund ihrer Zweckbestimmung im 
Wesentlichen vergleichbare Sicherheit oder 
gleichwertige Vorkehrung nachweist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(4) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung einer 
Berechtigungskarte. Die zugelassenen 
Gewerbetreibenden haben für ihre Bediensteten 
einen Bedienstetenausweis auszustellen. Die 
Zulassung und der Bedienstetenausweis sind dem 
aufsichtsberechtigten Friedhofspersonal auf 
Verlangen vorzuzeigen. Die Zulassung kann 
befristet werden. 
 
(5) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten 
haben die Friedhofssatzung und die dazu 
ergangenen Regelungen zu beachten. Die 
Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die 
sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit 
ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft 
verursachen. 
 
(6) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen 
dürfen nur werktags innerhalb der Öffnungszeiten 
ausgeführt werden. Die Friedhofsverwaltung kann 
Verlängerungen der Arbeitszeiten zulassen. 
 
(7) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge 
und Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur an 
den von der Friedhofsverwaltung genehmigten 
Stellen gelagert werden. Bei Beendigung der 
Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder 
in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. 
Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den 
Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt 
werden. 
 
 

(4) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung einer 
Berechtigungskarte. Die zugelassenen 
Gewerbetreibenden haben für ihre Bediensteten 
einen Bedienstetenausweis auszustellen. Die 
Zulassung und der Bedienstetenausweis sind dem 
aufsichtsberechtigten Friedhofspersonal auf 
Verlangen vorzuzeigen. Die Zulassung kann 
befristet werden. 
 
(5) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten 
haben die Friedhofssatzung und die dazu 
ergangenen Regelungen zu beachten. Die 
Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die 
sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit 
ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft 
verursachen. 
 
(6) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen 
dürfen nur werktags innerhalb der Öffnungszeiten 
ausgeführt werden. Die Friedhofsverwaltung kann 
Verlängerungen der Arbeitszeiten zulassen. 
 
(7) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge 
und Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur an 
den von der Friedhofsverwaltung genehmigten 
Stellen gelagert werden. Bei Beendigung der 
Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder 
in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. 
Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den 
Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt 
werden. Ebenso sind nach Beendigung der Ar-
beiten Abfälle, abgebaute Grabmale, -ein-
fassungen o.ä. durch den Gewerbetreibenden zu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Text wurde aufgrund aktueller Ereignisse 
erweitert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
(8) Die Friedhofsverwaltung kann die Zulassung 
der Gewerbetreibenden, die trotz schriftlicher 
Mahnung gegen die Vorschriften der 
Friedhofssatzung verstoßen oder bei denen die 
Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise 
nicht mehr gegeben sind, auf Zeit oder Dauer 
durch schriftlichen Bescheid entziehen. Bei 
schweren Verstößen ist eine Mahnung 
entbehrlich. 
 
(9) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, die im Inland nur 
vorübergehend tätig sind, haben die Aufnahme 
ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof anzuzeigen. Die 
Gewerbetreibenden haben für jeden Bediensteten 
bei der Stadt einen Ausweis zu beantragen. Die 
Bedienstetenausweise sind dem Friedhofs-
personal auf Verlangen vorzuweisen. 
Abs. 1 – 4 und Abs. 8 finden keine Anwendung. 
Das Verwaltungsverfahren kann über eine 
einheitliche Stelle nach dem Verwaltungs-
verfahrensgesetz des Landes NRW abgewickelt 
werden. 

entsorgen. Das Abladen auf städtischen Ablage-
plätzen ist untersagt.  
 
(8) Die Friedhofsverwaltung kann die Zulassung 
der Gewerbetreibenden, die trotz schriftlicher 
Mahnung gegen die Vorschriften der 
Friedhofssatzung verstoßen oder bei denen die 
Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise 
nicht mehr gegeben sind, auf Zeit oder Dauer 
durch schriftlichen Bescheid entziehen. Bei 
schweren Verstößen ist eine Mahnung 
entbehrlich. 
 
(9) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, die im Inland nur 
vorübergehend tätig sind, haben die Aufnahme 
ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof anzuzeigen. Die 
Gewerbetreibenden haben für jeden Bediensteten 
bei der Stadt einen Ausweis zu beantragen. Die 
Bedienstetenausweise sind dem Friedhofs-
personal auf Verlangen vorzuweisen. 
Abs. 1 – 4 und Abs. 8 finden keine Anwendung. 
Das Verwaltungsverfahren kann über eine 
einheitliche Stelle nach dem Verwaltungs-
verfahrensgesetz des Landes NRW abgewickelt 
werden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Allgemeine Bestattungsvorschriften  

§ 10 
Ausheben der Gräber 
(1) Die Gräber werden von der 
Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder 
verfüllt. 
 
 
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der 
Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des 
Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der 
Urne mindestens 0,50 m. 
 
(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen 
voneinander durch mindestens 0,30 m starke 
Erdwände getrennt sein. 
 
(4) Der Nutzungsberechtigte hat nach 
Aufforderung der Friedhofsverwaltung 
unverzüglich Grabaufwuchs, Einfassungen, 
Grabmale, Fundamente und Grabzubehör zu 
entfernen. 
 
 
 (5) Die für eine Beisetzung in Grüften 
erforderlichen Erdarbeiten (Freilegung der 
Gruftöffnung und spätere Erdverfüllung) werden 
von der Stadt ausgeführt. Die handwerklichen 
Arbeiten zur Öffnung und Schließung der Gruft 
sind vom Nutzungsberechtigten zu veranlassen. 

§ 10 
Ausheben der Gräber 
(1) Die Gräber werden grundsätzlich von der 
Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder 
verfüllt. Abweichendes kann für Sonderfälle 
vertraglich vereinbart werden. 
 
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der 
Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des 
Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der 
Urne mindestens 0,50 m. 
 
(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen 
voneinander durch mindestens 0,30 m starke 
Erdwände getrennt sein. 
 

(4) Zur Grabbereitung hat der Nutzungsbe-
rechtigte bei vorhandenen Gräbern nach 
Aufforderung der Friedhofsverwaltung je nach 
Bedarf unverzüglich Grabaufwuchs, Einfassungen, 
Grabmale, Fundamente oder/und Grabzubehör  
zu entfernen.  
 
(5) Die für eine Beisetzung in Grüften 
erforderlichen Erdarbeiten (Freilegung der 
Gruftöffnung und spätere Erdverfüllung) werden 
von der Stadt ausgeführt. Die handwerklichen 
Arbeiten zur Öffnung und Schließung der Gruft 
sind vom Nutzungsberechtigten zu veranlassen. 

 
 
Hier wurde eine Ergänzung vorgenommen, um auf 
Sonderfälle flexibel reagieren zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier wurde der Text u.a. in Abgrenzung zu § 25 
dieser Satzung konkretisiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Grabstätten  

§ 13 
Arten der Grabstätten 
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des 
Friedhofseigentümers. An ihnen können Rechte 
nur nach dieser Satzung erworben werden. Die 
Größe der Gräber ergibt sich aus dem 
Belegungsplan. 
 
(2) Die Grabstätten werden unterschieden in 
a) Reihengrabstätten, 
b) Wahlgrabstätten, 
c) Urnenwahlgrabstätten, 
d) Urnenrasenreihengrabstätten, 
e) Anonyme Urnenreihengrabstätten, 
f)            Urnenreihengrabstätten an Bäumen auf  
               Friedhöfen, 
g) Gemeinschaftsgräber, 
h) Wahlgrabstätten in Grabkammersystem, 
i) Grüfte, 
j) Ehrengrabstätten, 
k) Totgeborenengrabstätten. 
 
 
(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder 
Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer der 
Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf 
Unveränderlichkeit der Umgebung. 
 
(4) Die Neuanlage von Grüften ist nicht 
zugelassen. 

§ 13 
Arten der Grabstätten 
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des 
Friedhofseigentümers. An ihnen können Rechte 
nur nach dieser Satzung erworben werden. Die 
Größe der Gräber ergibt sich aus dem 
Belegungsplan. 
 
(2) Die Grabstätten werden unterschieden in 
a)        Reihengrabstätten, 
b)        Wahlgrabstätten, 
c)         Urnenreihengrabstätten, 
d)         Urnenwahlgrabstätten, 
e)         Urnenrasenreihengrabstätten, 
f)          Anonyme Urnenreihengrabstätten, 
g)         Urnenreihengrabstätten an Bäumen auf  
             Friedhöfen, 
h)         Gemeinschaftsgräber, 
i)          Wahlgrabstätten in Grabkammersystem, 
j)          Grüfte, 
k)        Ehrengrabstätten, 
l)         Totgeborenengrabstätten. 
 
(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder 
Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer der 
Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf 
Unveränderlichkeit der Umgebung. 
 
(4) Die Neuanlage von Grüften ist nicht 
zugelassen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hier wurde eine neue Grabart ergänzt (weitere 
Details siehe § 16 dieser Satzung). Die 
Buchstabenreihenfolge wurde verändert. 



§ 16 
Urnenbeisetzungen 
(1) Urnen dürfen beigesetzt werden in 
a) Wahlgrabstätten, bis zu 3 Stück, auch 
 wenn bereits vorher eine Sargbestattung 
 erfolgte, 
b) Urnenwahlgrabstätten,  
c) Urnenrasenreihengrabstätten, 
d) Anonymen Urnenreihengrabstätten, 
e)           Urnenreihengrabstätten an Bäumen auf      
               Friedhöfen, 
f) Reihengrabstätten, 
g) Gemeinschaftsgräber, 
h) Ehrengrabstätten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Urnenwahlgrabstätten sind für Urnen-
bestattungen bestimmte Grabstätten, an denen 
auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 25 
Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. In einer 

§ 16 
Urnenbeisetzungen 
(1) Urnen dürfen beigesetzt werden in 
a) Wahlgrabstätten, bis zu 3 Urnen, auch          
               wenn bereits vorher eine Sargbestattung   
               erfolgte, 
b) Urnenreihengrabstätten,  
c) Urnenwahlgrabstätten,  
d) Urnenrasenreihengrabstätten, 
e) Anonymen Urnenreihengrabstätten, 
f)           Urnenreihengrabstätten an Bäumen auf      
               Friedhöfen, 
g) Reihengrabstätten, 1 Urne, wenn vorher 
              keine Sargbestattung erfolgte,  
h) Gemeinschaftsgräber, 
i) Ehrengrabstätten. 
 
 
(2)  Urnenreihengrabstätten sind für Urnen-
bestattungen bestimmte Grabstätten, an denen 
auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 25 
Jahren (Ruhezeit) verliehen wird. In einer Urnen-
reihengrabstätte kann 1 Urne beigesetzt werden. 
Urnenreihengrabstätten sind 1,00 m lang und 1,00 
m breit. Reihen, in denen das bisherige Format 
(1,00 m lang/0,60 m breit) verwendet wird, 
werden noch in der bisherigen Größe zu Ende 
geführt.  
 
(3) Urnenwahlgrabstätten sind für Urnen-
bestattungen bestimmte Grabstätten, an denen 
auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 25 
Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. In einer 

 
 
Bei Buchstabe a) wurde das Wort Stück durch 
Urnen ersetzt. Bei Buchstabe g) erfolgte eine 
Ergänzung. Es handelt sich um eine Klarstellung 
und entspricht der bisherigen Praxis. Zusätzlich 
wurde eine neue Grabart „Urnenreihengräber“, 
siehe Buchstabe b) ergänzt. Die Buchstaben-
reihenfolge wurde verändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abs. 2 beschreibt die neue Grabart. 
Hervorzuheben ist das neue Format. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch hier ist das neue Format hervorzuheben. 
 
 
 



Urnenwahlgrabstätte können 2 Urnen beigesetzt 
werden. Urnenwahlgrabstätten sind 1,00 m lang 
und 0,60m breit. 
 
 
 
 
(3) Urnenrasenreihengrabstätten stehen nur auf 
dem Friedhof Hennef, Steinstraße zur Verfügung; 
sie werden der Reihe nach belegt und von der 
Friedhofsverwaltung angelegt und gepflegt. Der 
Grabstein bzw. die Liegeplatte, auf dem der Name 
sowie die Geburts- und Sterbedaten des 
Verstorbenen eingelassen werden, wird von der 
Friedhofsverwaltung beschafft. Das Niederlegen 
von Grabschmuck ist nicht gestattet. Nach Ablauf 
der Ruhezeit werden die Grabstellen ohne 
vorherige öffentliche Bekanntgabe abgeräumt. 
Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden.  
 
(4) Anonyme Urnenreihengrabstätten werden 
ausschließlich auf dem Friedhof Hennef (Sieg), 
Steinstraße, auf einer gesondert ausgewiesenen 
Rasenfläche zur Verfügung gestellt. Die Urnen 
werden in einer Tiefe von 0,80 m und in einem 
Abstand von 0,50 m beigesetzt. Die Rasenfläche 
wird von Bediensteten der Stadt gepflegt. Das 
Aufstellen von Grabmalen oder eine sonstige 
Kennzeichnung des Grabes, Blumenschmuck 
sowie das Verlegen von Einfassungen und 
Schrittplatten sind nicht gestattet; ebenso die 
Teilnahme von Angehörigen und Geistlichen an 
der Beisetzung.  

Urnenwahlgrabstätte können 2 Urnen beigesetzt 
werden. Urnenwahlgrabstätten sind 1,00 m lang 
und 1,00 m breit. Reihen, in denen das bisherige 
Format (1,00 m lang/0,60 m breit) verwendet 
wird, werden noch in der bisherigen Größe zu 
Ende geführt. 
 
 (4) Urnenrasenreihengrabstätten stehen nur auf 
dem Friedhof Hennef, Steinstraße zur Verfügung; 
sie werden der Reihe nach belegt und von der 
Friedhofsverwaltung angelegt und gepflegt. Der 
Grabstein bzw. die Liegeplatte, auf dem der Name 
sowie die Geburts- und Sterbedaten des 
Verstorbenen eingelassen werden, wird von der 
Friedhofsverwaltung beschafft. Das Niederlegen 
von Grabschmuck ist nicht gestattet. Nach Ablauf 
der Ruhezeit werden die Grabstellen ohne 
vorherige öffentliche Bekanntgabe abgeräumt. 
Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden.  
 
(5) Anonyme Urnenreihengrabstätten werden 
ausschließlich auf dem Friedhof Hennef (Sieg), 
Steinstraße, auf einer gesondert ausgewiesenen 
Rasenfläche zur Verfügung gestellt. Die Urnen 
werden in einer Tiefe von 0,80 m und in einem 
Abstand von 0,50 m beigesetzt. Die Rasenfläche 
wird von Bediensteten der Stadt gepflegt. Das 
Aufstellen von Grabmalen oder eine sonstige 
Kennzeichnung des Grabes, Blumenschmuck 
sowie das Verlegen von Einfassungen und 
Schrittplatten sind nicht gestattet; ebenso die 
Teilnahme von Angehörigen und Geistlichen an 
der Beisetzung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(5) Urnenreihengrabstätten an Bäumen auf 
Friedhöfen sind für Urnenbestattungen bestimmte 
Grabstätten und werden ausschließlich an 
Gemeinschaftsbäumen vergeben. An einem 
Gemeinschaftsbaum können bis zu 18 Urnen 
beigesetzt werden. Eine Doppelbelegung an 
gleicher Stelle ist möglich, wenn dies bei der 
Erstbeisetzung durch einen Angehörigen 
beantragt wird. Die Gräber werden der Reihe nach 
belegt und von der Friedhofsverwaltung angelegt 
sowie gepflegt. Neben den nummerierten 
Gemeinschaftsbäumen wird eine Vorrichtung 
installiert, an der Name, Geburts- und 
Sterbedaten eingetragen werden. Diese 
Eintragungen werden von der Stadt in Auftrag 
gegeben. Die Kosten sind vom jeweiligen 
Gebührenpflichtigen zu übernehmen. Eine Pflicht 
zur Kennzeichnung besteht nicht. Eine Anbringung 
von Namenschildern oder einer anderen 
Kennzeichnung an den Bäumen ist nicht zulässig. 
Die Friedhofsverwaltung führt ein Verzeichnis, aus 
dem die Nummer und der Standort der 
Bezugsbäume sowie die dort beigesetzten 
Personen hervorgehen. Das Niederlegen von 
Grabschmuck, Verlegung von Einfassungen und 
Schrittplatten sind in dem Bereich des Friedhofs, 
an dem sich die Gemeinschaftsbäume befinden, 
nicht gestattet. Das Nutzungsrecht kann nicht 
verlängert werden. 
 
 

 

(6) Urnenreihengrabstätten an Bäumen auf 
Friedhöfen sind für Urnenbestattungen bestimmte 
Grabstätten und werden ausschließlich an 
Gemeinschaftsbäumen vergeben. An einem 
Gemeinschaftsbaum können bis zu 18 Urnen 
beigesetzt werden. Eine Doppelbelegung an 
gleicher Stelle ist möglich, wenn dies bei der 
Erstbeisetzung durch einen Angehörigen 
beantragt wird. Die Gräber werden der Reihe nach 
belegt und von der Friedhofsverwaltung angelegt 
sowie gepflegt. An dem Grabfeld wird eine 
Vorrichtung installiert, an der Name, Geburts- und 
Sterbedaten eingetragen werden. Die Kosten für 
die Eintragung sind vom jeweiligen Gebühren-
pflichtigen zu übernehmen. Eine Pflicht zur 
Kennzeichnung besteht nicht. Eine Anbringung 
von Namenschildern oder einer anderen 
Kennzeichnung an den Bäumen ist nicht zulässig. 
Die Friedhofsverwaltung führt ein Verzeichnis, aus 
dem die Nummer und der Standort der 
Bezugsbäume sowie die dort beigesetzten 
Personen hervorgehen. Das Niederlegen von 
Grabschmuck, Verlegung von Einfassungen und 
Schrittplatten sind in dem Bereich des Friedhofs, 
an dem sich die Gemeinschaftsbäume befinden, 
nicht gestattet. Das Nutzungsrecht kann nicht 
verlängert werden. 

 

 

 
Durch die Änderung kann nunmehr der Standort 
flexibel gewählt werden.  
Zur Vereinheitlichung wurde die Vorgehensweise 
hier an die Regelung für die Gemeinschaftsgräber 
angepasst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(6) Gemeinschaftsgräber sind eigens hierfür 
hergerichtete, mehrstellige Grabstellen für 
Urnenbestattungen, die als Gesamtanlage von der 
Friedhofsverwaltung gestaltet und unterhalten 
werden (Ruhegemeinschaften). Die Belegung 
erfolgt der Reihe nach. Das Nutzungsrecht wird 
jeweils für 1 Urne vergeben. Allerdings ist nach 
vorheriger Absprache mit der Friedhofsverwaltung 
die Reservierung eines weiteren Urnenplatzes an 
gleicher Stelle durch Tieferlegung der ersten Urne 
für eine spätere Beisetzung möglich. Der 
vorzeitige Ankauf oder eine Verlängerung sind 
nicht möglich. Der Grabstein bzw. die Liegeplatte, 
auf dem der Name sowie die Geburts- und 
Sterbedaten des Verstorbenen eingelassen 
werden, wird von der Friedhofsverwaltung 
beschafft. Die Kosten hierfür sind vom jeweiligen 
Gebührenpflichtigen zu zahlen. Die 
Friedhofsverwaltung führt ein Verzeichnis von 
Grabstellen, in denen Beisetzungen in Form einer 
Ruhegemeinschaft möglich sind. Auf dem alten 
Friedhof Hennef-Bödingen, An der Klostermauer, 
ist die Einrichtung von Gemeinschaftsgräber nicht 
möglich. Das Aufstellen von eigenen Grabmalen 
oder sonstige Kennzeichnung der Urnenstelle, die 
Ablage von Grabdekorationen sowie eine 
individuelle, über die städtischerseits angelegte 
herausgehende Bepflanzung sind nicht zulässig.  
 
 
 
 

(7) Gemeinschaftsgräber sind eigens hierfür 
hergerichtete, mehrstellige Grabstellen für 
Urnenbestattungen, die als Gesamtanlage von der 
Friedhofsverwaltung gestaltet und unterhalten 
werden (Ruhegemeinschaften). Die Belegung 
erfolgt der Reihe nach. Das Nutzungsrecht wird 
jeweils für 1 Urne vergeben. Allerdings ist nach 
vorheriger Absprache mit der Friedhofsverwaltung 
die Reservierung eines weiteren Urnenplatzes an 
gleicher Stelle durch Tieferlegung der ersten Urne 
für eine spätere Beisetzung möglich. Eine Grab-
stelle kann auch ohne Sterbefall vorzeitig 
angekauft werden, wenn ausreichend Kapazitäten 
vorhanden sind. Eine Verlängerung des 
Nutzungsrechtes für einen Grabplatz über die 
gesetzlich vorgeschriebene Ruhefrist ist nicht 
möglich. Der Grabstein bzw. die Liegeplatte, auf 
dem der Name sowie die Geburts- und 
Sterbedaten des Verstorbenen eingelassen 
werden, wird von der Friedhofsverwaltung 
beschafft. Die Kosten hierfür sind vom jeweiligen 
Gebührenpflichtigen zu zahlen. Die 
Friedhofsverwaltung führt ein Verzeichnis von 
Grabstellen, in denen Beisetzungen in Form einer 
Ruhegemeinschaft möglich sind. Auf dem alten 
Friedhof Hennef-Bödingen, An der Klostermauer, 
ist die Einrichtung von Gemeinschaftsgräber nicht 
möglich. Das Aufstellen von eigenen Grabmalen 
oder sonstige Kennzeichnung der Urnenstelle, die 
Ablage von Grabdekorationen sowie eine 
individuelle, über die städtischerseits angelegte 
herausgehende Bepflanzung sind nicht zulässig.  

Hier wird nunmehr erstmalig ein vorzeitiger 
Ankauf eines Grabes ohne Sterbefall ermöglicht. 
Der Hinweis bzgl. des Nutzungsrechts erfolgte zur 
Klarstellung.  



(7) In Wahlgrabstätten für Erdbeisetzungen 
können zusätzlich bis zu 3 Urnen beigesetzt 
werden. 
 
(8) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung 
etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für 
die Reihengrabstätten und für die Wahlgrab-
stätten entsprechend auch für Urnengrabstätten 
bzw. die Beisetzung von Aschen in Wahlgrab-
stätten. 

(8) In Wahlgrabstätten für Erdbeisetzungen 
können zusätzlich bis zu 3 Urnen beigesetzt 
werden. 
 
(9) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung 
etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für 
die Reihengrabstätten und für die Wahlgrab-
stätten entsprechend auch für Urnengrabstätten 
bzw. die Beisetzung von Aschen in Wahlgrab-
stätten. 
 

V. Gestaltung der Grabstätten  

§ 20 
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 
(1) Jede Grabstätte ist, unbeschadet der 
Anforderungen für Abteilungen mit zusätzlichen 
Gestaltungsvorschriften (§ 21), so zu gestalten und 
an die Umgebung anzupassen, dass der 
Friedhofszweck und der Zweck dieser Satzung 
sowie die Würde des Friedhofes in seinen 
einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage 
gewahrt wird. 
 
(2) Der Baumbestand auf den Friedhöfen steht 
unter besonderem Schutz. Es gilt die Satzung zum 
Schutze des Baumbestandes der Stadt Hennef 
(Sieg). (Baumschutzsatzung) in der jeweils gültigen 
Fassung.  
 
 
 
 
 

§ 20 
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 
(1) Jede Grabstätte ist, unbeschadet der 
Anforderungen für Abteilungen mit zusätzlichen 
Gestaltungsvorschriften (§ 21), so zu gestalten und 
an die Umgebung anzupassen, dass der 
Friedhofszweck und der Zweck dieser Satzung 
sowie die Würde des Friedhofes in seinen 
einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage 
gewahrt wird. 
 
(2) Der Baumbestand auf den Friedhöfen steht 
unter besonderem Schutz. In der unmittelbaren 
Nähe von Bäumen, insbesondere in den 
Waldbereichen der Friedhöfe, sind die 
Grabeinfassungen und Grabmale sowie sonstige 
Anlagen so zu gestalten, dass spätere Schäden 
durch das Wachstum der Wurzeln und Bäume 
vermieden werden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier wurden Regelungen zum Schutze des 
Baumbestandes auf die besondere Situation auf 
Friedhöfen angepasst. 
 



(3) Soweit zur Grabbepflanzung Gehölze/Bäume 
verwendet werden, dürfen nur solche Arten zur 
Anpflanzung kommen, die im Laufe ihrer 
natürlichen Entwicklung keine größere Höhe als 
3,00 m erreichen. Für Hecken dürfen nur schwach 
wachsende Gehölzarten verwendet werden, die so 
zu schneiden sind, dass sie eine Höhe von 0,40 m 
nicht übersteigen. Bei mehrstelligen Wahlgräbern 
mit mindestens 5 Grabstellen können unter 
Beachtung der Vorschriften des § 26, Satz 2, 
Ausnahmen von den Bepflanzungsvorschriften des 
Satzes 2 zugelassen werden. In diesen Fällen 
bedürfen die Einzelheiten der Bepflanzung der 
Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 

(3) Soweit zur Grabbepflanzung Gehölze/Bäume 
verwendet werden, dürfen nur solche Arten zur 
Anpflanzung kommen, die im Laufe ihrer 
natürlichen Entwicklung keine größere Höhe als 
3,00 m erreichen. Für Hecken dürfen nur schwach 
wachsende Gehölzarten verwendet werden, die so 
zu schneiden sind, dass sie eine Höhe von 0,40 m 
nicht übersteigen. Bei mehrstelligen Wahlgräbern 
mit mindestens 5 Grabstellen können unter 
Beachtung der Vorschriften des § 26, Satz 2, 
Ausnahmen von den Bepflanzungsvorschriften des 
Satzes 2 zugelassen werden. In diesen Fällen 
bedürfen die Einzelheiten der Bepflanzung der 
Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 

VI. Grabmale und bauliche Anlagen  

§ 21 
Besondere Gestaltungsvorschriften 
(1) Die Grabmale sollen in ihrer Gestaltung und 
Bearbeitung an die Umgebung angepasst sein, 
eine Mindeststärke von 0,12 m haben und eine 
Höhe von 1,40 m nicht überschreiten. Bei 
Grabkreuzen rechnet die Höhe bis zur Oberkante 
des Querbalkens. Stelen, die die Grundmaße von 
0,40 x 0,40 m nicht überschreiten, dürfen 10 % 
höher bemessen werden. Ausnahmen können in 
begründeten Einzelfällen zugelassen werden. 
 
 
(2) Auf Urnenwahlgrabstätten sind Grabmale oder 
Liegeplatten mit Grundriss max. 0,44 m x max. 
0,50 m zulässig. Die Mindeststärke der Grabmale 
beträgt 0,1 m. Einfassungen von 

§ 21 
Besondere Gestaltungsvorschriften 
(1) Die Grabmale sollen in ihrer Gestaltung und 
Bearbeitung an die Umgebung angepasst sein, 
eine Mindeststärke von 0,12 m haben und eine 
Höhe von 1,40 m nicht überschreiten. Bei 
Grabkreuzen rechnet die Höhe bis zur Oberkante 
des Querbalkens. Stelen, die die Grundmaße von 
0,40 x 0,40 m nicht überschreiten, dürfen 10 % 
höher bemessen werden. Ausnahmen können in 
begründeten Einzelfällen zugelassen werden. 
 
 
(2) Auf Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten 
sind Grabmale oder Liegeplatten mit Grundriss 
max. 0,44 m x max. 0,50 m zulässig. Die 
Mindeststärke der Grabmale beträgt 0,1 m. 
Einfassungen von Urnenreihen- und  Urnenwahl-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der neuen Grabart „Urnenreihen-
grabstätten“ ist auch hier eine Anpassung 
erforderlich. In nachfolgenden Paragraphen (ohne 
weitere Änderungen) wurden ebenfalls 
entsprechende Anpassungen vorgenommen. Sie 



Urnenwahlgrabstätten dürfen eine Breite von 0,08 
m nicht überschreiten.  
 
(3) Mindestens 1/3 der Gesamtfläche der 
Grabstätte sollen als Pflanzfläche hergerichtet 
werden. 
 
 
(4) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind 
Grabeinfassungen bis zu einer Kantenbreite von 
0,14 m zulässig.  
 
(5) Die Grabmale sollen handwerklich sein. Es 
dürfen keine Materialien wie Beton, Glas, Emaille, 
Kunststoff sowie ähnliche Werkstoffe Verwendung 
finden. Zur Reinigung der Grabmale dürfen nur 
umweltfreundliche Reinigungsmittel verwendet 
werden. Säuren und Laugen sind nicht gestattet. 
 
(6) Die Gestaltungsvorschriften gelten nicht für 
anonyme Grabfelder und Urnenrasenreihen-
gräber. Ihre Gestaltung obliegt der Friedhofs-
verwaltung. 
 
(7) Auf dem Friedhof Hennef (Sieg)-Allner sind 
Einfassungen unzulässig. 
  
(8) Soweit es der Friedhofsträger unter Beachtung 
des § 20 für vertretbar hält, kann er Ausnahmen 
von den Vorschriften der Abs. 1 bis 7 und auch 
sonstige bauliche Anlagen als Ausnahme im 
Einzelfall zulassen. 

grabstätten dürfen eine Breite von 0,08 m nicht 
überschreiten.  
 
(3) Vollabdeckungen sind zulässig. Die Abdeckung 
muss derart hergestellt werden, dass ein 
Verwesungsvorgang nicht gehemmt wird. Dies ist 
durch einen Nachweis zu belegen. 
 
(4) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind 
Grabeinfassungen bis zu einer Kantenbreite von 
0,14 m zulässig.  
 
(5) Die Grabmale sollen handwerklich sein. Es 
dürfen keine Materialien wie Beton, Glas, Emaille, 
Kunststoff sowie ähnliche Werkstoffe Verwendung 
finden. Zur Reinigung der Grabmale dürfen nur 
umweltfreundliche Reinigungsmittel verwendet 
werden. Säuren und Laugen sind nicht gestattet. 
 
(6) Die Gestaltungsvorschriften gelten nicht für 
anonyme Grabfelder und Urnenrasenreihen-
gräber. Ihre Gestaltung obliegt der Friedhofs-
verwaltung. 
 
(7) Auf dem Friedhof Hennef (Sieg)-Allner sind 
Einfassungen unzulässig. 
 
(8) Soweit es der Friedhofsträger unter Beachtung 
des § 20 für vertretbar hält, kann er Ausnahmen 
von den Vorschriften der Abs. 1 bis 7 und auch 
sonstige bauliche Anlagen als Ausnahme im 
Einzelfall zulassen. 
 

werden in dieser Gegenüberstellung nicht 
ausdrücklich erwähnt.   
 
Um einer Vernachlässigung der Grabpflege vorzu-
beugen, werden nunmehr Vollabdeckungen 
zugelassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 25 
Entfernung 
(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit 
dürfen Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt 
werden. Bei Grabmalen im Sinne des § 25 Abs. 4  
kann die Friedhofsverwaltung die Zustimmung 
versagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit bei 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten oder 
nach der Entziehung von Grabstätten und 
Nutzungsrechten sind die Grabmale und sonstige 
bauliche Anlagen zu entfernen. Geschieht dies 
nicht binnen drei Monaten, so ist die 
Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte im 
Wege der Verwaltungsvollstreckung nach 
schriftlicher Androhung und Festsetzung 
abräumen zu lassen. Die Friedhofsverwaltung ist 
nicht verpflichtet, das Grabmal oder sonstige 
bauliche Anlagen zu verwahren. Grabmal oder 
sonstige bauliche Anlagen gehen 
entschädigungslos in das Eigentum der Stadt 
Hennef (Sieg) über. Sofern Wahlgrabstätten von 
der Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, hat 
der jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu 

§ 25 
Entfernung 
(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit 
dürfen Grabmale und sonstige bauliche Anlagen  
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung entfernt werden. Es sind 
Grabaufwuchs, Einfassungen, Grabmale, 
Fundamente und Grabzubehör zu entfernen. Die 
Fläche ist einzuebnen und mit Rasen einzusäen. 
Die Kosten übernimmt der Nutzungsberechtigte 
bei Wahlgräbern bzw. der Inhaber bei Reihen-
grabzuweisungen.  
Bei Grabmalen im Sinne des § 24 Abs. 4  dieser 
Satzung kann die Friedhofsverwaltung die 
Zustimmung versagen. 
 
(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit bei 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten oder 
nach der Entziehung von Grabstätten und 
Nutzungsrechten sind die Grabmale und sonstige 
bauliche Anlagen zu entfernen. Abs. 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. Geschieht dies nicht binnen drei 
Monaten, so ist die Friedhofsverwaltung 
berechtigt, die Grabstätte im Wege der 
Verwaltungsvollstreckung nach schriftlicher 
Androhung und Festsetzung abräumen zu lassen. 
Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, das 
Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen zu 
verwahren. Grabmal oder sonstige bauliche 
Anlagen gehen entschädigungslos in das Eigentum 
der Stadt Hennef (Sieg) über. Sofern 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten von der 
Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, hat der 

 
                                                                                    
Hier wurde eine Ergänzung (=sonstige bauliche 
Anlagen) vorgenommen. Der Begriff „Entfernung“ 
wurde hier konkretisiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es handelt sich um eine Konkretisierung und eine 
Ergänzung aufgrund der neuen Grabart.  
 



tragen. Reihengrabstätten werden von der Stadt 
Hennef (Sieg) abgeräumt. 
 
 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne 
ihre Zustimmung aufgestellte, nicht 
genehmigungsfähige Grabmale einen Monat nach 
Benachrichtigung des Inhabers oder des 
Nutzungsberechtigten auf dessen Kosten 
entfernen zu lassen. 

jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu 
tragen. 
Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten 
werden von der Stadt Hennef (Sieg) abgeräumt. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne 
ihre Zustimmung aufgestellte, nicht 
genehmigungsfähige Grabmale einen Monat nach 
Benachrichtigung des Inhabers oder des 
Nutzungsberechtigten auf dessen Kosten 
entfernen zu lassen. 
 

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten  

§ 26 
Herrichtung und Unterhaltung 
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der 
Vorschriften des § 20 hergerichtet und dauernd in 
Stand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für 
den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze 
sind unverzüglich von den Grabstätten zu 
entfernen. 
 
(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem 
Gesamtcharakter des Friedhofes, dem besonderen 
Charakter des Friedhofsteiles und der 
unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die 
Grabstätten müssen gärtnerisch gestaltet werden 
und dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die 
andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen 
und Wege nicht beeinträchtigen. 
 
(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist 
bei Reihengrabstätten der Inhaber der 

§ 26 
Herrichtung und Unterhaltung 
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der 
Vorschriften des § 20 hergerichtet und dauernd in 
Stand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für 
den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze 
sind unverzüglich von den Grabstätten zu 
entfernen. 
 
(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem 
Gesamtcharakter des Friedhofes, dem besonderen 
Charakter des Friedhofsteiles und der 
unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die 
Grabstätten müssen gärtnerisch gestaltet werden 
und dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die 
andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen 
und Wege nicht beeinträchtigen. 
 
(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist 
bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch hier handelt es sich um eine Konkretisierung. 



Reihengrabzuweisung, bei 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der 
Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die 
Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf der Ruhezeit 
oder des Nutzungsrechts. Die Friedhofsverwaltung 
kann verlangen, dass der Nutzungsberechtigte 
nach Ende der Nutzungszeit die Grabstätte 
abräumt. 
 
 
(4) Die Herrichtung und jede wesentliche 
Änderung bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Der 
Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die 
Reihengrabzuweisung vorzulegen, bei 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten sein 
Nutzungsrecht nachzuweisen. 
 
 
(5) Die für die Grabstätten Verantwortlichen 
können die Grabstätten selbst anlegen und 
pflegen oder damit einen zugelassenen 
Friedhofsgärtner beauftragen. Die 
Friedhofsverwaltung kann im Rahmen des 
Friedhofszwecks die Herrichtung und die Pflege 
übernehmen. 
 
(6) Reihengrabstätten müssen innerhalb von 3 
Monaten nach der Bestattung, 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten innerhalb 
von 3 Monaten nach dem Erwerb des 
Nutzungsrechtes hergerichtet werden. 
 

der Inhaber der Reihengrabzuweisung, bei 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der 
Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die 
Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf der Ruhezeit 
oder des Nutzungsrechts. Die Friedhofsverwaltung 
kann verlangen, dass der Nutzungsberechtigte 
nach Ende der Nutzungszeit die Grabstätte 
abräumt (siehe hierzu § 25 Abs. 2 dieser Satzung). 
 
 
(4) Die Herrichtung und jede wesentliche 
Änderung bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Der 
Antragsteller hat bei Reihengrabstätten/ 
Urnenreihengrabstätten die Reihengrab-
zuweisung vorzulegen, bei Wahlgrabstätten/ 
Urnenwahlgrabstätten sein Nutzungsrecht 
nachzuweisen. 
 
(5) Die für die Grabstätten Verantwortlichen 
können die Grabstätten selbst anlegen und 
pflegen oder damit einen zugelassenen 
Friedhofsgärtner beauftragen. Die 
Friedhofsverwaltung kann im Rahmen des 
Friedhofszwecks die Herrichtung und die Pflege 
übernehmen. 
 
(6) Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten 
müssen innerhalb von 3 Monaten nach der 
Bestattung, Wahlgrabstätten/Urnenwahl-
grabstätten innerhalb von 3 Monaten nach dem 
Erwerb des Nutzungsrechtes hergerichtet werden. 
 

Zudem wurden Ergänzungen aufgrund der neuen 
Grabart vorgenommen. 
 
 
 
 
 



(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und 
Veränderung der gärtnerischen Anlagen und 
Wegen außerhalb der Grabstätten obliegt 
ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 
 
(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und 
Unkrautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege 
ist nicht gestattet. 
 
(9) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare 
Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der 
Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, 
Trauergebinden, Trauergestecken, im 
Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei 
Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze 
verbleiben, nicht verwendet werden. 
Ausgenommen sind Grabvasen, 
Markierungszeichen, Gießkannen und anderes 
Kleinzubehör. Solche Gegenstände sind nach Ende 
des Gebrauchs vom Friedhof zu entfernen oder in 
den zur Abfalltrennung vorgesehenen 
Behältnissen abzulegen. 
 
(10) Das Einfassen von Grabstätten mit Metall, 
Glas und Holz, das Errichten von Rankgerüsten, 
Gittern oder Pergolen sowie das Aufstellen von 
Bänken oder sonstigen Sitzgelegenheiten ist 
unzulässig. 
 
(11) Soweit es die Friedhofsverwaltung unter 
Beachtung der §§ 20 u. 25 für vertretbar hält, 
kann sie Ausnahmen im Einzelfall zulassen. 
 

(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und 
Veränderung der gärtnerischen Anlagen und 
Wegen außerhalb der Grabstätten obliegt 
ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 
 
(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und 
Unkrautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege 
ist nicht gestattet. 
 
(9) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare 
Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der 
Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, 
Trauergebinden, Trauergestecken, im 
Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei 
Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze 
verbleiben, nicht verwendet werden. 
Ausgenommen sind Grabvasen, 
Markierungszeichen, Gießkannen und anderes 
Kleinzubehör. Solche Gegenstände sind nach Ende 
des Gebrauchs vom Friedhof zu entfernen oder in 
den zur Abfalltrennung vorgesehenen 
Behältnissen abzulegen. 
 
(10) Das Einfassen von Grabstätten mit Metall, 
Glas und Holz, das Errichten von Rankgerüsten, 
Gittern oder Pergolen sowie das Aufstellen von 
Bänken oder sonstigen Sitzgelegenheiten ist 
unzulässig. 
 
(11) Soweit es die Friedhofsverwaltung unter 
Beachtung der §§ 20 u. 25 für vertretbar hält, 
kann sie Ausnahmen im Einzelfall zulassen. 
 



IX. Schlussvorschriften  

§ 33 
Ordnungswidrigkeiten 
Ordnungswidrig handelt, wer 
 
a) sich als Besucher entgegen § 6 Abs. 1 nicht   
              der Würde des Friedhofes entsprechend      
              verhält oder Anordnungen des      
              Friedhofspersonals nicht befolgt, 
b) die Verhaltensregeln des § 6 Abs. 2  
              missachtet, 
c) entgegen § 6 Abs. 5 Totengedenkfeiern  
              ohne vorherige Zustimmung der   
              Friedhofsverwaltung durchführt, 
d) als Gewerbetreibender entgegen § 7 ohne  
              vorherige Zulassung tätig wird, außerhalb  
              der festgesetzten Zeiten Arbeiten  
              durchführt oder Werkzeuge oder  
              Materialien unzulässig lagert, 
 
 
e) eine Bestattung entgegen § 8 Abs. 1 der  
              Friedhofsverwaltung nicht anzeigt, 
f) entgegen § 22 Abs. 1 und 3, § 25 Abs. 1  
              ohne vorherige Zustimmung Grabmale  
              oder bauliche Anlagen errichtet, verändert  
              oder entfernt, 
g) Grabmale entgegen § 23 Abs. 1 nicht  
              fachgerecht befestigt und fundamentiert  
              oder entgegen § 24 Abs. 1 nicht in  
              verkehrssicherem Zustand erhält, 
h) nicht verrottbare Werkstoffe,  
              insbesondere Kunststoffe, entgegen § 26   

§ 33 
Ordnungswidrigkeiten 
Ordnungswidrig handelt, wer 
 
a) sich als Besucher entgegen § 6 Abs. 1 nicht   
              der Würde des Friedhofes entsprechend      
              verhält oder Anordnungen des      
              Friedhofspersonals nicht befolgt, 
b) die Verhaltensregeln des § 6 Abs. 2  
              missachtet, 
c) entgegen § 6 Abs. 5 Totengedenkfeiern  
              ohne vorherige Zustimmung der   
              Friedhofsverwaltung durchführt, 
d) als Gewerbetreibender entgegen § 7 ohne  
              vorherige Zulassung tätig wird, außerhalb  
              der festgesetzten Zeiten Arbeiten  
              durchführt oder Werkzeuge oder  
              Materialien unzulässig lagert und Abfälle,             
              Grabmale, -einfassungen o.ä. auf   
              städtischen Ablageplätzen entsorgt, 
e) eine Bestattung entgegen § 8 Abs. 1 der  
              Friedhofsverwaltung nicht anzeigt, 
f) entgegen § 22 Abs. 1 und 3, § 25 Abs. 1  
              ohne vorherige Zustimmung Grabmale  
              oder bauliche Anlagen errichtet, verändert  
              oder entfernt, 
g) Grabmale entgegen § 23 Abs. 1 nicht  
              fachgerecht befestigt und fundamentiert  
              oder entgegen § 24 Abs. 1 nicht in  
              verkehrssicherem Zustand erhält, 
h) nicht verrottbare Werkstoffe,  
              insbesondere Kunststoffe, entgegen § 26   

 
 
 
 
Hier wurde eine Ergänzung aufgrund der 
Änderung in § 7 dieser Satzung erforderlich.  



              Abs. 9 verwendet oder so beschaffenes  
              Zubehör oder sonstigen Abraum oder  
              Abfall nicht vom Friedhof entfernt oder in  
              den bereitgestellten Behältern entsorgt, 
i) Grabstätten entgegen § 27 Abs. 2   
              vernachlässigt. 
 
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
von bis zu 1.500 Euro geahndet werden. 

              Abs. 9 verwendet oder so beschaffenes  
              Zubehör oder sonstigen Abraum oder  
              Abfall nicht vom Friedhof entfernt oder in  
              den bereitgestellten Behältern entsorgt, 
i) Grabstätten entgegen § 27 Abs. 2  
               vernachlässigt. 
 
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
von bis zu 1.500 Euro geahndet werden. 
 
 
 
 
 

§ 34 
Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig treten die 
Friedhofssatzung vom 24.10.2005 und alle übrigen 
entgegenstehenden ortsrechtlichen Vorschriften 
außer Kraft. 

§ 34 
Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig treten die 
Friedhofssatzung vom 30.11.2015 und alle übrigen 
entgegenstehenden ortsrechtlichen Vorschriften 
außer Kraft. 

 
 
Auch hier war eine Aktualisierung erforderlich. 

 

 


